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Pflegezeitgesetz (PflegeZG) – Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) 

Pflegezeitgesetz 

Dieses Gesetz aus dem Jahr 2008 soll die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer erleichtern. 
Ziel der Pflegezeit ist es, den Beschäftigten 
zu ermöglichen, sich für eine begrenzte 
Zeitdauer ohne Entgeltfortzahlung von der 
Arbeit freistellen zu lassen oder in Teilzeit 
zu arbeiten, um pflegebedürftige Angehöri-
ge zu betreuen und zu versorgen. 
Im Rahmen des Pflegezeitgesetzes haben Be-
schäftigte einen Rechtsanspruch auf eine bis 
zu sechsmonatige teilweise oder vollständige 
Freistellung, wenn sie pflegebedürftige nahe 
Angehörige in häuslicher Umgebung pflegen 
oder minderjährige pflegebedürftige Angehöri-
ge in häuslicher Umgebung zu betreuen sind. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich bis zu 
drei Monate ganz oder teilweise freistellen zu 

lassen, um nahe Angehörige in der letzten Le-
bensphase zu begleiten. Hierbei muss die Be-
gleitung nicht in häuslicher Umgebung erfol-
gen, sodass die Unterbringung beispielsweise 
in einem Hospiz ebenfalls möglich ist (§ 3 
PflegeZG). 
 
Familienpflegezeitgesetz 

Nach Reform des Familienpflegezeitgesetzes 
besteht nun sogar ein Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit. Zusätzlich zum Pflege-
zeitgesetz soll dieses dazu dienen, die Ver-
einbarkeit der Pflege von nahen Angehöri-
gen mit der Berufstätigkeit zu optimieren. 
Seit dem 01.01.2015 haben Beschäftigte einen 
Anspruch auf teilweise Freistellung von bis zu 
24 Monaten bei einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von mindestens 15 Stunden, wenn sie 
pflegebedürftige nahe Angehörige in häus-
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licher Umgebung pflegen oder minderjähri-
ge pflegebedürftige Angehörige betreuen 
(§§ 2 und 3 FPfZG). 
Das Arbeitsverhältnis ist durch die Pflege-
zeit oder Familienpflegezeit nicht gefährdet, da 
für die Beschäftigten ein besonderer Kündi-
gungsschutz besteht. 

(Auszug aus der Information des Familien-
Servicebüros der JGU) 
 

Ausführliche Informationen finden 
Sie auf der Seite des Familien-
Servicebüros und auf der Seite des 
Bundesfamilienministeriums: 

https://www.familienservice.uni-mainz.de/pflege-
von-angehoerigen/  
https://www.familienservice.uni-mainz.de/pflege-
und-beruf-pflege-und-studium/ 
http://www.wege-zur-pflege.de/startseite.html 

 

 
 

 
 
 
 


